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Als Beitrag für die diesjährige Tagung des Interkonfessionellen Arbeits-
kreises bin ich um Erläuterungen zum evangelischen Verständnis der Crux
der Freiheit gebeten worden, die in der Debatte mit den neuzeitlichen
Freiheitstheorien zu bewähren sind. Ich will dem nachkommen, indem ich
– freilich thetisch – die grundlegenden Aspekte lutherischer Sündenlehre
herausstelle und vor diesem Hintergrund exemplarisch eine bestimmte
Auffassung von Freiheit kritisiere, die mehr oder weniger begründet an
neuzeitliche Freiheitstheorien anknüpft3 und ein Verständnis von Freiheit
und Unfreiheit des Willens vertritt, das aus meiner Sicht der evangelischen
Aussageintention in Sachen Rechtfertigungsgeschehen nicht entspricht.
Gemeint ist eine Vorstellung von Freiheit und Unfreiheit des Willens im
Gnadengeschehen, die für den Willen ein Vermögen „ursprünglicher
Selbstbestimmung“ bzw. das jeweils neu aktualisierbare Vermögen der
„Zustimmung“ bzw. „Ablehnung“ der Gnade als eine unveräußerliche
Qualität des Willens behauptet. Nachdrücklich vertreten wird diese Posi-
tion von Thomas Pröpper und seinen Schülern.4 Indes steht hier jede Posi-
tion zur Diskussion, die mit dem Verständnis von Indifferenzfreiheit ope-
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3 Was die neuzeitlichen Freiheitstheorien angeht, so bin ich der Auffassung, dass vielfach zu
wenig beachtet wird, dass die ‚Heroen‘ derselben, allen voran Kant und Schelling sowie
die von ihnen beeinflussten Denker, insbesondere Theoretiker der Ambivalenz der Frei-
heit, will heißen ihrer faktischen Verkehrung waren. 

4 Siehe dazu unten Anm. 10 und 11 sowie die Beiträge von Georg Essen, Martin Hailer,
Ralf Miggelbrink und Uwe Swarat in diesem Heft. 



riert, die eignung DZWw. ehnung der Nade als Akt der /Zustim: %e
MUNg DZWw. der ehnung des „Ireien“ Willens meın behaupten MUS-
SET1

Das spezifisch evangelische Verständnis VOT der Unfreiheit des SUn
ders und der Te1inel des Gerechtiertigten äang 1M ern ZWE1 sich
wechselseitig bedingenden ussagen. Die e1nNe Aussage etrifit das Ver-
tändnıis der Radıikalitä der Uun: S1e wird aul evangelischer Seite VeT-
standen als e1nNe grundlegende verkehrung des Willens, die dem Einzel
NelNn unvorgreiflich ISE, i heißen, SIE Sfe n ANIC. ZUFr Disposition,
und S1E 1st VOT e1ner Olchen Bestimmtheit, dass der ensch S1E AUS sich
selhst heraus nicht berwinden vermag, alur vielmehr aul das i1rken
der Nade angewlesen 1ST. Die lutherische JIradıition drückt dies dUS, indem
S1E 1n Gonfessio Augustana Art. festhält, dass jeder natürlich geborene
ensch „MiIt unde  &b (cum pDeccato eboren wird und betont, dass das

originale wirkliche, das e1 schuldhafte un vere SI DeCriert, um die Aneignung bzw. Ablehnung der Gnade als Akt der Zustim-  55  mung bzw. der Ablehnung des „freien“ Willens meint behaupten zu müs-  sen  L  Das spezifisch evangelische Verständnis von der Unfreiheit des Sün-  ders und der Freiheit des Gerechtfertigten hängt im Kern an zwei sich  wechselseitig bedingenden Aussagen. Die eine Aussage betrifft das Ver-  ständnis der Radikalität der Sünde. Sie wird auf evangelischer Seite ver-  standen als eine grundlegende Verkehrung des Willens, die dem Einzel-  nen unvorgreiflich ist, will heißen, sie steht ihm nicht zur Disposition,  und sie ist von einer solchen Bestimmtheit, dass der Mensch sie aus sich  selbst heraus nicht zu überwinden vermag, dafür vielmehr auf das Wirken  der Gnade angewiesen ist. Die lutherische Tradition drückt dies aus, indem  sie in Confessio Augustana Art. II festhält, dass jeder natürlich geborene  Mensch „mit Sünde“ (cum peccato) geboren wird und betont, dass das  peccatum originale wirkliche, das heißt schuldhafte Sünde (vere sit pec-  catum ... damnans aeternam mortem) ist.”  Die damit unmittelbar zusammenhängende zweite Aussage evangeli-  scher Theologie hält fest, dass die wahre Freiheit des Menschen allererst  im Glauben begründet wird, und zwar so, dass darin der menschliche Wille  „mere passive“ — wie die lutherische Tradition sagt — dabei ist und dass ge-  rade derart und nur so, indem der menschliche Wille „mere passive“ da-  bei ist, dieser im Geschehen der Rechtfertigung als freier Wille begründet  wird.°  In der Konkordienformel wird betont, dass „des Menschen wiederge-  borner Wille nicht müßig gehe, sunder in allen Werken des H. Geistes, die  er durch uns tut, auch mitwirke“. Das „pure passive“ des Willens (S. 780,  Abs. 18) in der Rechtfertigung wird unterstrichen und als der Wirkgrund  des durchaus tätigen Mitvollzugs des glaubensbestimmten Willens in den  guten Werken festgehalten, indem gesagt wird: „[D]es Menschen Wille  [werde] allein durch seine (i. e. des Heiligen Geistes) göttliche Kraft und  Wirkung geändert und erneuert, [und] als dann ist der neue Wille des Men-  schen ein Instrument und Werkzeug Gottes des Heiligen Geistes, daß er  nicht allein die Gnade annimbt, sondern auch in folgenden Werken des  Heiligen Geistes mitwirket.“ (780 f).  Dabei ist sogleich hinzuzufügen, dass im Geschehen der Rechtferti-  5  Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, Göttingen *1982 u. ö., 53.  6  Vgl. zum Folgenden Konkordienformel, Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche,  780f, Abs. 17 und 18.  ÖR 62 (1/2013)damnans mortem) ist.
Die damıit unmittelbar zusammenhängende ZWEITEe Aussage evangeli-

SCHer Theologie hält fest, dass die wahre Te1inel des enschen erers
1M Glauben begründet wird, und S dass darın der MmMenschliiche
„FeTE DAaSSTIVeE  “ WIEe die lutherische Iradition Sagt ©1 Ist und dass X
rade erar und 1Ur S indem der MEeNSC.  IC „FerFre Dassive  “ da
bei ISE, dieser 1M Geschehen der Rechtifertigung alseier begründet
wird.®

In der Konkordienforme wird betont, dass „des enschen wiederge-
borner Nıcht müßig gehe, sunder In allen erken des Geistes, die

Uurc uns LUL, auch mitwirke“. Das „PDUFE Dassive  “ des Wiıllens (> /860,
Abs 18) 1n der Rechtifertigung wird unterstrichen und als der irkgrun'
des Urchaus tatıgen Mitvollzugs des glaubensbestimmten Willens 1n den

erken festgehalten, indem gesagt wird 77[  es enschen
\werde| allein Urc. SEeINe (1 des eiligen Geistes göttliche ra und
Wirkung eändert und»und| als dann 1st der eUuee des Men
SscChHen 1n Instrument und Werkzeug ottes des eiligen Geistes,
nicht allein die Nade annımbt, Oondern auch In folgenden erken des
eiligen (‚elstes mitwirket.“ (/860

©1 1st sogleic hinzuzufügen, dass 1M Geschehen der Rechtierti

Bekenntnisschriften der utherischen rche, GÖttingen 71 0R
Vel. zu Frolgenden onkordienformel, Bekenntnisschrilften der Iutherischen Kirche,
/601[1, Abs und
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riert, um die Aneignung bzw. Ablehnung der Gnade als Akt der Zustim-
mung bzw. der Ablehnung des „freien“ Willens meint behaupten zu müs-
sen.

I.
Das spezifisch evangelische Verständnis von der Unfreiheit des Sün-

ders und der Freiheit des Gerechtfertigten hängt im Kern an zwei sich
wechselseitig bedingenden Aussagen. Die eine Aussage betrifft das Ver-
ständnis der Radikalität der Sünde. Sie wird auf evangelischer Seite ver-
standen als eine grundlegende Verkehrung des Willens, die dem Einzel-
nen unvorgreiflich ist, will heißen, sie steht ihm nicht zur Disposition,
und sie ist von einer solchen Bestimmtheit, dass der Mensch sie aus sich
selbst heraus nicht zu überwinden vermag, dafür vielmehr auf das Wirken
der Gnade angewiesen ist. Die lutherische Tradition drückt dies aus, indem
sie in Confessio Augustana Art. II festhält, dass jeder natürlich geborene
Mensch „mit Sünde“ (cum peccato) geboren wird und betont, dass das
peccatum originale wirkliche, das heißt schuldhafte Sünde (vere sit pec-
catum … damnans aeternam mortem) ist.5

Die damit unmittelbar zusammenhängende zweite Aussage evangeli-
scher Theologie hält fest, dass die wahre Freiheit des Menschen allererst
im Glauben begründet wird, und zwar so, dass darin der menschliche Wille
„mere passive“ – wie die lutherische Tradition sagt – dabei ist und dass ge-
rade derart und nur so, indem der menschliche Wille „mere passive“ da-
bei ist, dieser im Geschehen der Rechtfertigung als freier Wille begründet
wird.6

In der Konkordienformel wird betont, dass „des Menschen wiederge-
borner Wille nicht müßig gehe, sunder in allen Werken des H. Geistes, die
er durch uns tut, auch mitwirke“. Das „pure passive“ des Willens (S. 780,
Abs. 18) in der Rechtfertigung wird unterstrichen und als der Wirkgrund
des durchaus tätigen Mitvollzugs des glaubensbestimmten Willens in den
guten Werken festgehalten, indem gesagt wird: „[D]es Menschen Wille
[werde] allein durch seine (i. e. des Heiligen Geistes) göttliche Kraft und
Wirkung geändert und erneuert, [und] als dann ist der neue Wille des Men-
schen ein Instrument und Werkzeug Gottes des Heiligen Geistes, daß er
nicht allein die Gnade annimbt, sondern auch in folgenden Werken des
Heiligen Geistes mitwirket.“ (780 f).

Dabei ist sogleich hinzuzufügen, dass im Geschehen der Rechtferti-

5 Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche, Göttingen 91982 u. ö., 53. 
6 Vgl. zum Folgenden Konkordienformel, Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche,

780 f, Abs. 17 und 18. 



56 gulg des Uunders die wahre Teinel des Christenmenschen begründet
wird, dass mi1t inr zugleic die Heiligung des christenmenschlichen Le
bens einhergeht.

Den unauflöslichen Zusammenhang VOT Glaube und erken be
LOn die lutherische JIradıition durchgehend. S1e Tut Telllc 1n der be
schriebenen Zuordnung, dass nämlich 1M Glauben als Vertrauen aufT Ott
der euUue€e ensch konstitulert wird und darın zugleic eINem chris-
tenmenschlichen Handeln instand vgesetzt wird SO ETW besonders die
pologie ZUr Gonfessio Augustana: „Derselbige Glaube, diewe!1l 1n
MNEeu gÖttlic 1C und en 1M erzen SL, dadurch WIr ander SIinn und
Mut kriegen, Ist lebendig, schäftig und reich VONN erken arum Ist
das rec geredt, daß der Glaube nicht rec ISt, der Ohne erke ist.“”

Der (Glaube 1st kein müßiger Glaube, WIe die Iutherische eologie
nachdrücklic es N1e Mac eltend, dass gerade der (G‚laube als Ver-
frauen aul ottes Barmherzigkeit jenen ‚ITmpuls mMit sich UÜhrt, der den
Christenmenschen über sich hinaus treibt und ZU Iun der guten erke
bringt. SO IsSt „der au 1in göttlic. Werk 1n uns, das uUunNns wandelt und NeuUu

ebüret AUS (‚ott und OTe den en Adam, Mac uUunNns SallZ andere Men
Sschen VON erzen, Mut und SInn und allen Krälften und bringet den eiligen
£1S MIt sich O, e IsSt e1n lebendig, osschäftig, tatlg, mächtig Ding um den

“ ÖGlauben, daß unmuglich, daß NIC ohn nterla. SO (suts wirken
Rechtfertigung und Heiligung ehören ZUSaIMMEN, nämlich S dass

Uurc ersiere die Konstitutfion wahrer reinel seschieht, AUS der letztere,
die Heiligung des christenmenschlichen Lebens, unmittelbar hervorgeht.
Die Heiligung sehört Zu Vollzug wahrer Te1inel unabdingbar hinzu; Ja,
1n der Heiligung des christenmenschlichen Lebens jegt sich die 1M Glauben
geWONNENE Teinel e1Nes Christenmenschen afs Freinel aUuUs Mit er

sprechen: „E1IN Christenmensch Ist e1N lreier Herr aller inge und NI1e-
mandem untertan E1IN Christenmensch Ist e1N dienstbarer Knecht aller

7aringe und jedermann

IT
Diese zentralen ussagen evangelischer Theologie VOT der Unvorgreif-

1chkel des Sunderseins, dem ere DAaSssive Dabe1-Sein des Willens 1M Ge

Apologie Confessio Augustana, Art. IL, Bekenntnisschriften der Iutherischen rche,
209, ADs 2572
Das /itat AdUS 1 uthers Vorrede ZUr Römerbdriefvorliesung 1St aufgenommen in der Konkor-
dienformel, Bekenntnisschriften der Iutherischen rchen, 41, ADs
arfıin Lufher: Von der Tre1iNnel e1Nnes Christenmenschen 1520), /, 2038 Der lext
1st in mehreren Ausgaben gul zugänglich; z ng Gesche inde, uttgar Reclam),
2011
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gung des Sünders die wahre Freiheit des Christenmenschen so begründet
wird, dass mit ihr zugleich die Heiligung des christenmenschlichen Le-
bens einhergeht. 

Den unauflöslichen Zusammenhang von Glaube und guten Werken be-
tont die lutherische Tradition durchgehend. Sie tut es freilich in der be-
schriebenen Zuordnung, dass nämlich im Glauben als Vertrauen auf Gott
der neue Mensch konstituiert wird und er darin zugleich zu einem chris-
tenmenschlichen Handeln instand gesetzt wird. So etwa besonders die
Apologie zur Confessio Augustana: „Derselbige Glaube, dieweil es ein
neu göttlich Licht und Leben im Herzen ist, dadurch wir ander Sinn und
Mut kriegen, ist lebendig, schäftig und reich von guten Werken. Darum ist
das recht geredt, daß der Glaube nicht recht ist, der ohne Werke ist.“7

Der Glaube ist kein müßiger Glaube, wie die lutherische Theologie
nachdrücklich festhält. Sie macht geltend, dass gerade der Glaube als Ver-
trauen auf Gottes Barmherzigkeit jenen ‚Impuls‘ mit sich führt, der den
Christenmenschen über sich hinaus treibt und zum Tun der guten Werke
bringt. So ist „der Glaub ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neu
gebüret aus Gott und tötet den alten Adam, macht uns ganz andere Men-
schen von Herzen, Mut und Sinn und allen Kräften und bringet den Heiligen
Geist mit sich. O, es ist ein lebendig, gschäftig, tätig, mächtig Ding umb den
Glauben, daß unmuglich, daß er nicht ohn Unterlaß sollt Guts wirken“.8

Rechtfertigung und Heiligung gehören zusammen, nämlich so, dass
durch erstere die Konstitution wahrer Freiheit geschieht, aus der letztere,
die Heiligung des christenmenschlichen Lebens, unmittelbar hervorgeht.
Die Heiligung gehört zum Vollzug wahrer Freiheit unabdingbar hinzu; ja,
in der Heiligung des christenmenschlichen Lebens legt sich die im Glauben
gewonnene Freiheit eines Christenmenschen als Freiheit aus. Mit Luther
zu sprechen: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und nie-
mandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller
Dinge und jedermann untertan.“9

II. 
Diese zentralen Aussagen evangelischer Theologie von der Unvorgreif-

lichkeit des Sünderseins, dem mere passive Dabei-Sein des Willens im Ge-

7 Apologie zu Confessio Augustana, Art. II, Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche,
209, Abs. 252.

8 Das Zitat aus Luthers Vorrede zur Römerbriefvorlesung ist aufgenommen in der Konkor-
dienformel, Bekenntnisschriften der lutherischen Kirchen, 941, Abs. 10.

9 Martin Luther: Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520), WA 7, 20–38. Der Text
ist in mehreren Ausgaben gut zugänglich; etwa hg. v. Gesche Linde, Stuttgart (Reclam),
2011. 



chehen der Rechtfertigung und der unauflöslichen Zusammengehörigkeit 5{
VOT Rechtiertigungsgeschehen und Heiligung Sind In der tradıtionellen
kontroverstheologischen Auseinandersetzung strittig SCWESENN. S1e Sind
OlflenDar iImMmer noch, ZUvörderst beli 1 homas Pröpper und dem ihn All-
schließenden ‚Wwel1g der Münsteraner Schule, elatıv steile esen

die lutherische KRechtfertigungslehre vertreien werden. “
In röppers Soteriologie 1st das Interesse eitend, e1N „Grundmotiv

neuzeitlichen Denkens  &b (1 /9), das ler 1M Verständnis der Te1inel als ‚„ Ur-
sprünglicher Selbstbestimmung“ (17/4) esehen wird, wahren wollen
und damıit die Behauptung verknüpfen, dass dies In der katholischen
(Gnadenlehre (zumindest derjenigen Pröpperscher Praägung sewahrt ISt,
während die KRechtfertigungslehre lutherischer Prägung mi1t dem Vorwurf
belegt wird, 1M Gnadengeschehen das Subjekt „auszuschalten“ (1 /4)} 11

Wenn ich rec sehe, 1st die beschriebene evangelische Position aul lca-
tholischer Seite indes durchwegs nicht VOlleNds akzeptabel. Die rage, b
die besagte Strittigkeit Uurc die Gemeinsame Erklärung Tüur die katholı
sche Seite und VICE bereits vollständig ehoben SL, Mussen WIr ler
aufT sich eruhen lassen

Karl-Heinz en hat dies bestritten, indem die lutherische Posi1i-
t10N, WIE 1E 1n der GER bestimmt SL, als widersprüchlich und das SEINer
Meinung ach unveräußerliche Moment „selbstursprünglicher Freiheit“
als Testzuhaltende katholische Position behauptet. “ dies die enramllı
che katholische re zutrefifend wiedergibt, bleibt Iragen und Ist en
bar auch innerkatholisch strittig. Für die lutherische Position hält die Ge
MeiInSsame Erklärung Nr. 71 lest „Nach lutherischer Auffassung 1st

10 Vel. £homas Pröpper: Erlösungsglaube und Freiheitsgeschichte. ıne 77 ZUrL Soteriolo:
D1e, München 41 088 (die angegebenen Seitenz:  en hbeziehen sich auf diese Ausgabe
Vel. hierzu ıuch die ungste Auseinandersetzung Mit den genannte Argumenten urc
Karl-Heinzen „Rechtfertigung: (‚ottes Handeln uns hne uns? Üüdisch perspekti-
vierie Anfragen einen binnenchristlichen Konsens”, In: atholica Z009), 58—-/72
Seiner 88 hat ern Oberdorfer AdUS evangelischer 1C widersprochen, vgl ders.‘
„Uhne uns“? Khapsodische Anmerkungen e1Inz enkes Frontalangriff auf die IU
therische Kechtfertigungslehre, In: atholica 2009), 7380 enke wiederum hat dar-
aufhıin SEINE Position och einmal e  dl  gl Vgl Ders.: yumente STall erdiktie 1ne
kurze Keplik auf ()berdoriers „rhapsodische Anmerkungen”, In: atholica 2009),
138-—-1472 e1n zentrales Argument Jautet, dass das Iutherische „METE passive” die
Menscnhliche reihnel ygegenüber der nNnade völlig ausschalte, während enke en 1Im SUN:
der restverhbliebenes Vermögen des Ireien VWıillens annehmen will, aufgrun' dessen der
ensch der Nnade ustimmt der C1E Jehnt. „VWas 1st Personalıtat DZW. Tre1iNnel e1Nes
Menschen, WEeNnNn C1E sich dem eschen| der Kechtfertigung Nn1ıC DOSILLV der negatıv
entscheiden kann?“. O., 138

12 5.0., ÄAnm. 11
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schehen der Rechtfertigung und der unauflöslichen Zusammengehörigkeit
von Rechtfertigungsgeschehen und Heiligung sind in der traditionellen
kontroverstheologischen Auseinandersetzung strittig gewesen. Sie sind es
offenbar immer noch, zuvörderst bei Thomas Pröpper und dem an ihn an-
schließenden Zweig der Münsteraner Schule, wo relativ steile Antithesen
gegen die lutherische Rechtfertigungslehre vertreten werden.10

In Pröppers Soteriologie ist das Interesse leitend, ein „Grundmotiv
neuzeitlichen Denkens“ (179), das hier im Verständnis der Freiheit als „ur-
sprünglicher Selbstbestimmung“ (174) gesehen wird, wahren zu wollen
und damit die Behauptung zu verknüpfen, dass dies in der katholischen
Gnadenlehre (zumindest derjenigen Pröpperscher Prägung) gewahrt ist,
während die Rechtfertigungslehre lutherischer Prägung mit dem Vorwurf
belegt wird, im Gnadengeschehen das Subjekt „auszuschalten“ (174).11

Wenn ich recht sehe, ist die beschriebene evangelische Position auf ka-
tholischer Seite indes durchwegs nicht vollends akzeptabel. Die Frage, ob
die besagte Strittigkeit durch die Gemeinsame Erklärung für die katholi-
sche Seite und vice versa bereits vollständig behoben ist, müssen wir hier
auf sich beruhen lassen. 

Karl-Heinz Menke hat dies bestritten, indem er die lutherische Posi-
tion, wie sie in der GER bestimmt ist, als widersprüchlich und das seiner
Meinung nach unveräußerliche Moment „selbstursprünglicher Freiheit“
als festzuhaltende katholische Position behauptet.12 Ob dies die lehramtli-
che katholische Lehre zutreffend wiedergibt, bleibt zu fragen und ist offen-
bar auch innerkatholisch strittig. Für die lutherische Position hält die Ge-
meinsame Erklärung (GER) Nr. 21 fest: „Nach lutherischer Auffassung ist

10 Vgl. Thomas Pröpper: Erlösungsglaube und Freiheitsgeschichte. Eine Skizze zur Soteriolo-
gie, München 21988 (die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe). 

11 Vgl. hierzu auch die jüngste Auseinandersetzung mit den genannten Argumenten durch
Karl-Heinz Menke: „Rechtfertigung: Gottes Handeln an uns ohne uns? Jüdisch perspekti-
vierte Anfragen an einen binnenchristlichen Konsens“, in: Catholica 63 (2009), 58–72.
Seiner Kritik hat Bernd Oberdorfer aus evangelischer Sicht widersprochen, vgl. ders.:
„Ohne uns“? Rhapsodische Anmerkungen zu Karl-Heinz Menkes Frontalangriff auf die lu-
therische Rechtfertigungslehre, in: Catholica 63 (2009), 73–80. Menke wiederum hat dar-
aufhin seine Position noch einmal bekräftigt. Vgl. Ders.: Argumente statt Verdikte. Eine
kurze Replik auf Oberdorfers „rhapsodische Anmerkungen“, in: Catholica 63 (2009),
138–142. Sein zentrales Argument lautet, dass das lutherische „mere passive“ die
menschliche Freiheit gegenüber der Gnade völlig ausschalte, während Menke ein im Sün-
der restverbliebenes Vermögen des freien Willens annehmen will, aufgrund dessen der
Mensch der Gnade zustimmt oder sie ablehnt. „Was ist Personalität bzw. Freiheit eines
Menschen, wenn sie sich zu dem Geschenk der Rechtfertigung nicht positiv oder negativ
entscheiden kann?“. A. a. O., 138.

12 S.o., Anm. 11. 



ale der ensch unfähig, bel SEINeEer Errettung mitzuwirken, we1l sıch als
Sunder alktıv ott und SEINeEemM rettenden Handeln widersetzt. utheraner
verneinen nicht, der ensch das irken der Nnade aDlennen annn
Wenn SIE betonen, daß der ensch die Rechtfertigung 1Ur emplangen
kann mere DAaASSTVE), verneıiınen SIE damıit jede Möglichkei e1Nes e1ge-
NelNn eitrags des enschen SEINeEer KRechtfertigung, nicht ahber SeE1N volles
personales Beteiligtsein 1M Glauben, das VO  = Wort ottes selhst ewirkt
wird vgl (QQuellen Kap enkes Konzeption der „Zustimmung”
cheıint MIr mi1t dem, W2S In GER Nr. 20 als katholische Auffassung OrMU-
liert SL, Nıcht vereinbar. Hier e1 nämlich „Wenn Katholiken L
daß der ensch bel der Vorbereitung aufT die KRechtfertigung und eren
ahme Uurc SEINE Zustimmung ottes rechtfertigendem Handeln ‚mit-
wirke”, senen S1E In SOIC personaler Zustimmung selhst e1Ne Wirkung
der Nade und eın Iun des enschen AUS eigenen Kräften E1n Olches
ermögen AUS „eigenen Kräften nımm en als unveräußerliches Mo
ment menschlicher Te1inel

Als spezifischer Beitrag ZU ema dieser Tagung seien ler die 7Ze11-
Trale Aussageintention evangelischer Sundenlehre konturiert und Tüur die
Debhatte die MmMenschliiche Te1inel 1M Kontext neuzeitlicher Freiheits-
eorlen die folgenden Aspekte hervorgehoben: ”“

Die Verkehrung der Teinel alsSO die un 1M Sinne des
originale leg ach evangelischer Auffassung darın und 1st mithin eOl0
SISC 1Ur erreicht, WE die Unfreiheit des Wiıllens als 21Ne strukturelle
verkehrung der Freinel n Iinrem Vollzug verstanden WIrd. Und wellter-
hın 1st festZu.  en, dass diese strukturell Verkehrung der Te1inel 1n in
e  = Vollzug e1nNe solche 1St, der die Treinel nicht Och einmal 1M Ver:
15 der ‚13  ah“ DZW. der „Entscheidung“” STe Die Verkehrung ihrer
selhst STE der Te1inel nicht ZUr Disposition, S1E 1st vielmehr immMer
SCAON In und mi1t dem Vollzug der Treinel des natürlichen enschen VeT-

13 Damit o)I| ler zumindest implizit e1Nne Antwort auf die in der Pröpper-Schule verireiene
Konzeption VoOoNn Tre1iNnel und Unfreiheit des VWillens egeben werden. Für e1Nne einlässige
Auseinandersetzung, die VOT dem Hintergrunt der idealistischen Freiheitskonzeptionen
und deren Kezeption Uurc Hermann Krings und Ihomas Pröpper SOWIE urc SEINE SChHU:
ler geschehen ätte, 1St ler N1IC der (J)rt. Verwiesen c£1 alur auf die folgenden Bel:
trage C’hristine Ayt-Piscalar: Ohnmächtige Tre1iNnel tudien ZzuU er  15 VON Subjekti-
VILal und Uunde Hel August Tholuck, Julius üller, Friedrich Schleiermacher und Sören
Kierkegaard BhIh 4), übingen 1906 Dies.: Uunde und Tre1iNnel des ubjekts. Zur
Entwicklung der Te VoOoNn der Uunde in der Theologie und der Philosophie der Müoderne,
In: Le peche Veröffentlichungen der AÄAcademie internationale des SC1IeNCES religieuses, EFal
ONs du Gerf, Parıs Z000, 2353060 Dies.: DIie Krise der Te1iNnel Überlegungen ZUrL FErb.
SUundenlenhre 1Im SCNIUSS Kierkegaard, In: eimuf Hoping/Michael Schulz (Hgg.)
nheilvolles TDe Zum Verständnis der kErbsündenlehre, ( )uaestiones isputatae 231,
reiburg Z009, 14721060
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der Mensch unfähig, bei seiner Errettung mitzuwirken, weil er sich als
Sünder aktiv Gott und seinem rettenden Handeln widersetzt. Lutheraner
verneinen nicht, daß der Mensch das Wirken der Gnade ablehnen kann.
Wenn sie betonen, daß der Mensch die Rechtfertigung nur empfangen
kann (mere passive), so verneinen sie damit jede Möglichkeit eines eige-
nen Beitrags des Menschen zu seiner Rechtfertigung, nicht aber sein volles
personales Beteiligtsein im Glauben, das vom Wort Gottes selbst gewirkt
wird [vgl. Quellen zu Kap. 4.1.].“ Menkes Konzeption der „Zustimmung“
scheint mir mit dem, was in GER Nr. 20 als katholische Auffassung formu-
liert ist, nicht vereinbar. Hier heißt es nämlich: „Wenn Katholiken sagen,
daß der Mensch bei der Vorbereitung auf die Rechtfertigung und deren An-
nahme durch seine Zustimmung zu Gottes rechtfertigendem Handeln ‚mit-
wirke‘, so sehen sie in solch personaler Zustimmung selbst eine Wirkung
der Gnade und kein Tun des Menschen aus eigenen Kräften.“ Ein solches
Vermögen aus „eigenen Kräften“ nimmt Menke als unveräußerliches Mo-
ment menschlicher Freiheit an.

Als spezifischer Beitrag zum Thema dieser Tagung seien hier die zen-
trale Aussageintention evangelischer Sündenlehre konturiert und für die
Debatte um die menschliche Freiheit im Kontext neuzeitlicher Freiheits-
theorien die folgenden Aspekte hervorgehoben:13

Die Verkehrung der Freiheit – also die Sünde – im Sinne des peccatum
originale liegt nach evangelischer Auffassung darin und ist mithin theolo-
gisch nur erreicht, wenn die Unfreiheit des Willens als eine strukturelle
Verkehrung der Freiheit in ihrem Vollzug verstanden wird. Und weiter-
hin ist festzuhalten, dass diese strukturelle Verkehrung der Freiheit in ih-
rem Vollzug eine solche ist, zu der die Freiheit nicht noch einmal im Ver-
hältnis der „Wahl“ bzw. der „Entscheidung“ steht. Die Verkehrung ihrer
selbst steht der Freiheit nicht zur Disposition, sie ist vielmehr immer
schon in und mit dem Vollzug der Freiheit des natürlichen Menschen ver-

13 Damit soll hier zumindest implizit eine Antwort auf die in der Pröpper-Schule vertretene
Konzeption von Freiheit und Unfreiheit des Willens gegeben werden. Für eine einlässige
Auseinandersetzung, die vor dem Hintergrund der idealistischen Freiheitskonzeptionen
und deren Rezeption durch Hermann Krings und Thomas Pröpper sowie durch seine Schü-
ler zu geschehen hätte, ist hier nicht der Ort. Verwiesen sei dafür auf die folgenden Bei-
träge: Christine Axt-Piscalar: Ohnmächtige Freiheit. Studien zum Verhältnis von Subjekti-
vität und Sünde bei August Tholuck, Julius Müller, Friedrich Schleiermacher und Sören
Kierkegaard (BhTh Bd. 94), Tübingen 1996. Dies.: Sünde und Freiheit des Subjekts. Zur
Entwicklung der Lehre von der Sünde in der Theologie und der Philosophie der Moderne,
in: Le péché. Veröffentlichungen der Académie internationale des sciences religieuses, Edi-
tions du Cerf, Paris 2000, 335–360. Dies.: Die Krise der Freiheit. Überlegungen zur Erb-
sündenlehre im Anschluss an Kierkegaard, in: Helmut Hoping/Michael Schulz (Hgg.):
Unheilvolles Erbe? Zum Verständnis der Erbsündenlehre, Quaestiones disputatae 231,
Freiburg 2009, 142–160. 



WITLKI1IC 54
1ese Aussage des imMmer SCNON 11 Vollzug-deins der Te1iNel 1n 1nrer

Verkehrung hat uUuiInahnme gefunden 1n der katholischen Iheologie hel Hel
MUut Hoping, ulla Knop und Eva Kaufner-MarX, wenngleich S1e zudem
der rage ach dem er dieser Verkehrung Interessier sind, die Ver.-
kehrung der TeiNel als Selbstzuziehungsakt verstehen können Hoping
und Knop üpfen alur anTts Vorstellung e1INes intelligiblen (vorzeitli-
en außerzeitlichen?] CIUS der TeiNel d aben jedoch, WIe ich meine,
das Problem, gerade 1ese Bestimmung plausibel Machen können Ihr
Aus-sageinteresse IsSt 1Ndes klar ES soll] aul 1ese (52 e1ine ‚Urstandsbe-
stimmung‘ edacht werden, amı die Unfreiheit, 1n welcher der sich
aklUısc vorfindet, als e1n uUuSs der Te1iNel behauptet werden kann  14

Wenn ich formuliere, dann 1st amı das Verständnis VON Te1Nel 17
iınne der Wahl zwischen Gut und OSE als e1in NIC überzeugender
reiheitsbegriff zurückgewiesen und ehenso die Vorstellung elner ndiffe
renzfreiheit, die Tür den Vollzug der Te1iNel als „VWahl” Ooder als „Entschei-
dung  DL DZW „Zustimmung ZUu  DL vorausgesetzt wird E1 e vgegenüber dem
Ösen, E1 e vgegenüber dem uten lese, WIeE ich meine, NIC überzeugen-
den Vorstellungen VON reiheit, nämlich als Wahl: Oder Indifferenzfreiheit,
seizen e1in unbedingtes Freiheitsvermögen gleichsam AaDSIra VOTaUS, das
sich AUS sich selhst heraus estimmt, nämlich ZU uten DZW. ZU O0sen

E1IN Olches Verständnis VOT Te1inel wiederum hat nicht 1Ur er
zurückgewiesen. Für die ehnung des Verständnisses der Te1inel als
Wahlvermögen DZW. als Indifferenzvermögen S11 darüber hIiNAaus aul e1Ne
nicht unhonorige e1 philosophischen Denkern verwıiesen allen

Spinoza, Leibniz, ege Aber auch Kant die Vorstellung e1ner
segenüber dem uten indıillerenten Gesinnung als widersinnig ab, und
Kierkegaar hält S1E Tüur e1N „Gedanken-Unding“”. Das zentrale Argument

die Indiferenzifreiheit jeg darin, dass e1N gegenüber dem uten 1N -
differentes Freiheitsvermögen eben eın indifferentes, Oondern bereits 1n

14 Vel. eilmuf oping. TeiNnel 1Im Widerspruch. ıne Untersuchun: ZUrL Frbsüundenlehre
1Im Ausgang VON Immanuel Kant, Innsbruck d., J90; ders.‘ Bewusstes eben, Egozentri-
z1tat und die ac des Bösen. Zum Verständnis der „Erbsünde”, In: Ders.: nheilvolles
TDe Zur Theologie der TDsSunde (Quaestiones disputatae 231), reiburg Br 2007,
180-191 Ua Knop Uunde TeilNnel FEndlic  e1 C hristliche Sündentheologie 1Im
theologischen Diskurs der (Gegenwart, Kegensburg Z007; FVa Kaufner-Marx: TeiNnel ZWA1-
schen AÄAutonomie und Nnmac ıne Untersuchung der theologischen Anthropologien

15
ollhart Pannenbergs und Ihomas röppers, Kegensburg 2007
Vel. azu C’hristine Ayt-Piscalar: Uunde und Tre1iNnel des ubjekts. Zur Entwicklung der
TrTe VON der Uunde in der Theologie und der Philosophie der Müoderne, In: Le peche Veft-
öffentlichungen der Academie internationale des SC1IeNCES religieuses, Fditions du Gerfl, Pa-
MS Z000, 2353060
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wirklicht. 
Diese Aussage des immer schon im Vollzug-Seins der Freiheit in ihrer

Verkehrung hat Aufnahme gefunden in der katholischen Theologie bei Hel-
mut Hoping, Julia Knop und Eva Kaufner-Marx, wenngleich sie zudem an
der Frage nach dem Woher dieser Verkehrung interessiert sind, um die Ver-
kehrung der Freiheit als Selbstzuziehungsakt verstehen zu können. Hoping
und Knop knüpfen dafür an Kants Vorstellung eines intelligiblen (vorzeitli-
chen? außerzeitlichen?) Actus der Freiheit an, haben jedoch, wie ich meine,
das Problem, gerade diese Bestimmung plausibel machen zu können. Ihr
Aus-sageinteresse ist indes klar: Es soll auf diese Weise eine ‚Urstandsbe-
stimmung‘ gedacht werden, damit die Unfreiheit, in welcher der Wille sich
faktisch vorfindet, als ein Aktus der Freiheit behauptet werden kann.14

Wenn ich so formuliere, dann ist damit das Verständnis von Freiheit im
Sinne der Wahl zwischen Gut und Böse als ein m. E. nicht überzeugender
Freiheitsbegriff zurückgewiesen und ebenso die Vorstellung einer Indiffe-
renzfreiheit, die für den Vollzug der Freiheit als „Wahl“ oder als „Entschei-
dung“ bzw. „Zustimmung zu“ vorausgesetzt wird – sei es gegenüber dem 
Bösen, sei es gegenüber dem Guten. Diese, wie ich meine, nicht überzeugen-
den Vorstellungen von Freiheit, nämlich als Wahl- oder Indifferenzfreiheit,
setzen ein unbedingtes Freiheitsvermögen gleichsam abstrakt voraus, das
sich aus sich selbst heraus bestimmt, nämlich zum Guten bzw. zum Bösen. 

Ein solches Verständnis von Freiheit wiederum hat nicht nur Luther
zurückgewiesen. Für die Ablehnung des Verständnisses der Freiheit als
Wahlvermögen bzw. als Indifferenzvermögen sei darüber hinaus auf eine
nicht unhonorige Reihe an philosophischen Denkern verwiesen – allen
voran Spinoza, Leibniz, Hegel. Aber auch Kant lehnt die Vorstellung einer
gegenüber dem Guten indifferenten Gesinnung als widersinnig ab, und
Kierkegaard hält sie für ein „Gedanken-Unding“. Das zentrale Argument
gegen die Indifferenzfreiheit liegt darin, dass ein gegenüber dem Guten in-
differentes Freiheitsvermögen eben kein indifferentes, sondern bereits ein

14 Vgl. Helmut Hoping: Freiheit im Widerspruch. Eine Untersuchung zur Erbsündenlehre
im Ausgang von Immanuel Kant, Innsbruck u. a.,1990; ders.: Bewusstes Leben, Egozentri-
zität und die Macht des Bösen. Zum Verständnis der „Erbsünde“, in: Ders.: Unheilvolles
Erbe? Zur Theologie der Erbsünde (Quaestiones disputatae 231), Freiburg i. Br. 2007,
180–191. Julia Knop: Sünde – Freiheit – Endlichkeit. Christliche Sündentheologie im
theologischen Diskurs der Gegenwart, Regensburg 2007; Eva Kaufner-Marx: Freiheit zwi-
schen Autonomie und Ohnmacht. Eine Untersuchung der theologischen Anthropologien
Wolfhart Pannenbergs und Thomas Pröppers, Regensburg 2007.

15 Vgl. dazu Christine Axt-Piscalar: Sünde und Freiheit des Subjekts. Zur Entwicklung der
Lehre von der Sünde in der Theologie und der Philosophie der Moderne, in: Le péché. Ver-
öffentlichungen der Académie internationale des sciences religieuses, Editions du Cerf, Pa-
ris 2000, 335–360.



5(} Sundhaftes Freiheitsvermögen ISt, iNnsoflern gegenüber dem uten 1Ur
Entschiedenheit 1M uten, nicht aber e1Ne wägende Indiflferenz seben
kann, die Och als SuL und nicht SCHNON als Uundhaft verstehen ware
E1n ille, der dem uten gegenüber indilferent 1st und sich In der Position
des abwägenden Entscheidens hält, 1st ehben eın Ondern hbereits e1N
Sundhaflter

Gegenüber dem Verständnis VOT Te1inel als Wahl. DZWw. Indilferenzver-
mögen 11l die VOT Mır vertreiene Auffassung darauf hinaus, die Vorstel:
lung VOT eiInem aDSTIra vora  izten Freiheitsvermögen aufzuheben
und den Vollzug, In dem Sich die FeiIiNnel imMmMer SCAON vorfindet,
inm selhst analysieren. 1es hat ZU /iel zeigen, dass die Te1inel
des natürlichen enschen als 21N n SICH SITrUukfure verkehrter Vollzug
Von Freinel begreifen ISE.

Wenn euUic ISt, dass die Teinel nicht als e1N STIF.  es ermögen
der „Wahl“ Oder der „Entscheidung“ DZWw. der „Zustimmung Zu  &b e_
SEIZT werden kann, Ondern als e1N Vollzug verstehen 1St, der In sıch
selhst Uurc e1Ne strukturell Verkehrung bestimmt SL, dann 1st damıit
und möchte ich meınen HUT damıit die radıkale Süundhaftigkeit des Wil
lens des natüurlichen enschen ausgesagt. Der natürliche wird 1NSO-
lern nicht erst dadurch böse, dass 2fWas 0Ses „Wählt“ Oder sich dazu
„entschließt”, WIEe auch die Rede VOT e1ner bloßen Neigung nahe legt,
die erers Uurc Zustimmung ZU Osen ZUr eigentlichen, nNämlich
SC  en Uun: wird.'® Die Vorstellung, dass der erst höse wird
Uurc Wahl e1Nes Osen Objekts, cheıint MIır nicht überzeugend. 1e]
mehr Ist arau: sehen, WIE der In Sich seIbst verfasst 1St, indem

will, WIE ll 1M Grunde nämlich selbstbezüglich 1n
allen seiINen Vollzügen. ers gEeSsagT, 1st der höse aufgrun SeINer
selbstbezüglichen strukturellen erfasstheit, die allen seiINen Vollzügen pra
send zugrunde leg Und aul diese strukturell erfasstinel des Willens,
die en seINenN Vollzügen zugrunde jeg und SIE bestimmt, heht die uthe

10 DIies 1st die Position des Iridentinums, der zufolge erst urc Zustimmung die Ne]l:
gung ZUrL ‚Uunde ZUrL SC  en Uunde wird. Vgl Denzinger-Hünermann, Nr 1515
VWenn ich Fec sehe, 1St diese Auffassung VON eiıner erst urc Zustimmung sich ereignen-
den schuldhaften Uunde ach WI1E VOT durchaus prägend Tür die katholische Theologie.
Hermann ings und OMas Pröpper haben dafur e1Nne TIreiheitstheoretische Grundlegung
in Anknüpfung Kant und VOT lem Fichte vgeben versucht, die Te1illc MmMeline ich

ıuch der katholischen L ehrtradition Nn1ıC Sanz eheuer Se1nNn ann und 1StT.
17 In der utherischen Theologie veht damıit e1Nne Verlagerung des Interesses VON den Un:

den auf das eccaltu. originale als das len Ssıundhaften aten, orten und edanken
grunde liegende einher. DIie strukturelle Verkehrung des unifreien Willens, die sich in all
seinen Vollzügen ausdrückt, csehen die Reformatoren 1Im MOr S17 in der Selbstbezüglich-
keit des naturlichen VWillens
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sündhaftes Freiheitsvermögen ist, insofern es gegenüber dem Guten nur
Entschiedenheit im Guten, nicht aber eine abwägende Indifferenz geben
kann, die noch als gut und nicht schon als sündhaft zu verstehen wäre.15

Ein Wille, der dem Guten gegenüber indifferent ist und sich in der Position
des abwägenden Entscheidens hält, ist eben kein guter, sondern bereits ein
sündhafter Wille.

Gegenüber dem Verständnis von Freiheit als Wahl- bzw. Indifferenzver-
mögen will die von mir vertretene Auffassung darauf hinaus, die Vorstel-
lung von einem abstrakt vorausgesetzten Freiheitsvermögen aufzuheben
und den Vollzug, in dem sich die Freiheit immer schon vorfindet, an
ihm selbst zu analysieren. Dies hat zum Ziel zu zeigen, dass die Freiheit
des natürlichen Menschen als ein in sich strukturell verkehrter Vollzug
von Freiheit zu begreifen ist. 

Wenn deutlich ist, dass die Freiheit nicht als ein abstraktes Vermögen
der „Wahl“ oder der „Entscheidung“ bzw. der „Zustimmung zu“ vorausge-
setzt werden kann, sondern als ein Vollzug zu verstehen ist, der in sich
selbst durch eine strukturelle Verkehrung bestimmt ist, dann ist damit –
und so möchte ich meinen nur damit – die radikale Sündhaftigkeit des Wil-
lens des natürlichen Menschen ausgesagt. Der natürliche Wille wird inso-
fern nicht erst dadurch böse, dass er etwas Böses „wählt“ oder sich dazu
„entschließt“, wie es auch die Rede von einer bloßen Neigung nahe legt,
die allererst durch Zustimmung zum Bösen zur eigentlichen, nämlich
schuldhaften Sünde wird.16 Die Vorstellung, dass der Wille erst böse wird
durch Wahl eines bösen Objekts, scheint mir nicht überzeugend. Viel-
mehr ist darauf zu sehen, wie der Wille in sich selbst verfasst ist, indem
er so will, wie er will – im Grunde genommen nämlich selbstbezüglich in
allen seinen Vollzügen. Anders gesagt, es ist der Wille böse aufgrund seiner
selbstbezüglichen strukturellen Verfasstheit, die allen seinen Vollzügen prä-
gend zugrunde liegt. Und auf diese strukturelle Verfasstheit des Willens,
die allen seinen Vollzügen zugrunde liegt und sie bestimmt, hebt die luthe-

16 Dies ist die Position des Tridentinums, der zufolge erst durch Zustimmung die bloße Nei-
gung zur Sünde zur schuldhaften Sünde wird. Vgl. Denzinger-Hünermann, Nr. 1515.
Wenn ich recht sehe, ist diese Auffassung von einer erst durch Zustimmung sich ereignen-
den schuldhaften Sünde nach wie vor durchaus prägend für die katholische Theologie.
Hermann Krings und Thomas Pröpper haben dafür eine freiheitstheoretische Grundlegung
in Anknüpfung an Kant und vor allem Fichte zu geben versucht, die freilich – so meine ich
– auch der katholischen Lehrtradition nicht ganz geheuer sein kann und ist.

17 In der lutherischen Theologie geht damit eine Verlagerung des Interesses von den Tatsün-
den auf das peccatum originale als das allen sündhaften Taten, Worten und Gedanken zu-
grunde liegende einher. Die strukturelle Verkehrung des unfreien Willens, die sich in all
seinen Vollzügen ausdrückt, sehen die Reformatoren im amor sui – in der Selbstbezüglich-
keit des natürlichen Willens. 



rische re VO  = originale 17
Damıiıt 1st dann zugleic ausgesagt, dass der In sich verkehrte AUS

Sich seIbst heraus diese SEINE strukturell: Verkehrung nicht andern
vVeErMag, we1l darın wiederum aufT sich selhst als e1ınen 1n sich verkehr:-
ten zurückgreifen müusste, W2S eiınen /irkel DZWw. e1Ne AÄAntinomie dar-
stellt.'® Damıiıt Ist olglic auch eutlich, dass die Konstitution wahrer Fre1li-
heit den Fun des reiheitsvollzugs angeht und angehen MUSS, we1l die
Te1inel In ihrem Iun verder 1st und diesen nicht Uurc sich selhst
andern verMmMa$s. ESs kann mithin 1M Geschehen der Nade nicht arum X
hen, dass 1n dafur vora  Iztes Freiheitsvermögen das ute 1M Sinne
e1Nes „Ubjekts“ Aänlt und „annimmt“ DZWw. „ablehnt“ Oder sich „enNt
scheidet”, anzunehmen DZWw. abzulehnen ESs seht 1M Gnadengeschehen
vielmehr arum, dass dazu ommt, dass der überhaupt „gu WOolL-
len können kann, W2S AUS sıch heraus ehben nicht kann, WOZU jel-
mehr erst ermächtigt werden INUSS und dies vollzieht sich 1M
Rechtfertigungsgeschehen.

HI
Ooch einmal gesteigert wird die Vorstellung VOT der Möglichkei der

Zustimmung als dem unabdingbaren Moment VOT Te1inel 1M Vollzug der
eignung der Nnade DZW. ihrer Verweigerung In der ünde, WEl vEesagl
wird, dass dieser Akt der Zustimmung des Willens sıch immMer wieder aufs
Neue AUS der Position der Indiferenzireiheit heraus vollzieht und dies
als schlechterdings unabdingbares Moment VOT Te1inel behauptet wird
Von der Te1inel des enschen SOl dann nNämlich gelten, dass sie, wird
ler gEeSsagT, das „Sschlechthin ursprüngliche und VO  = Menschsein nabh-
rennbare ermögen“ edeutet, „ZU jeder Gegebenhei und Bestimmtheit,

den ystemen der Notwendigkeit und Och der Vorfindlichkeit des e1ge-
NelNn Daseins sich verhalten, SIE distanzlieren, reflektieren und Tir-
MmMıjeren oder negieren) können

Wird der besagte Unbedingtheitscharakter der Te1inel als 1n ihr
veräußerliches ermögen vorgestellt, das sowoNnl der un als auch dem
Gnadengeschehen 1M Sinne e1Nes Aktes der „Zustimmung“ zugrunde legL,

18 Diese AÄntinomie hat gerade Kant, auf den sich die esagten Freiheitstheoretiker Mit Verve
beziehen, betont, näamlich dort, das radıikale BÖöse hestimmt und die Frage stellt,
WI1E e1n adikal verderbier einem illen werden kann, WenNnn enn oilt, ass
der TUnN! des Willens, AdUS dem heraus sich diese Umwandlung vollziehen ätte, radi-
kal verder‘! 1StT. Vgl iImmanızel ant. DIie eligion innerhalb der tTenzen der hbloßen Veft-

19
nun!  4 Akademie-Ausgabe, VI;, Des 44553
£homas Pröpper: Erlösungsglaube, 184
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rische Lehre vom peccatum originale ab.17

Damit ist dann zugleich ausgesagt, dass der in sich verkehrte Wille aus
sich selbst heraus diese seine strukturelle Verkehrung nicht zu ändern
vermag, weil er darin wiederum auf sich selbst – als einen in sich verkehr-
ten – zurückgreifen müsste, was einen Zirkel bzw. eine Antinomie dar-
stellt.18 Damit ist folglich auch deutlich, dass die Konstitution wahrer Frei-
heit den Grund des Freiheitsvollzugs angeht und angehen muss, weil die
Freiheit in ihrem Grund verderbt ist und diesen nicht durch sich selbst zu
ändern vermag. Es kann mithin im Geschehen der Gnade nicht darum ge-
hen, dass ein dafür vorausgesetztes Freiheitsvermögen das Gute im Sinne
eines „Objekts“ wählt und es „annimmt“ bzw. es „ablehnt“ oder sich „ent-
scheidet“, es anzunehmen bzw. abzulehnen. Es geht im Gnadengeschehen
vielmehr darum, dass es dazu kommt, dass der Wille überhaupt „gut“ wol-
len können kann, was er aus sich heraus eben nicht kann, wozu er viel-
mehr erst ermächtigt werden muss – und genau dies vollzieht sich im
Rechtfertigungsgeschehen.

III.
Noch einmal gesteigert wird die Vorstellung von der Möglichkeit der

Zustimmung als dem unabdingbaren Moment von Freiheit im Vollzug der
Aneignung der Gnade bzw. ihrer Verweigerung in der Sünde, wenn gesagt
wird, dass dieser Akt der Zustimmung des Willens sich immer wieder aufs
Neue aus der Position der Indifferenzfreiheit heraus vollzieht – und dies
als schlechterdings unabdingbares Moment von Freiheit behauptet wird.
Von der Freiheit des Menschen soll dann nämlich gelten, dass sie, so wird
hier gesagt, das „schlechthin ursprüngliche und vom Menschsein unab-
trennbare Vermögen“ bedeutet, „zu jeder Gegebenheit und Bestimmtheit,
zu den Systemen der Notwendigkeit und noch der Vorfindlichkeit des eige-
nen Daseins sich verhalten, d. h. sie distanzieren, reflektieren und affir-
mieren (oder negieren) zu können“.19

Wird der besagte Unbedingtheitscharakter der Freiheit als ein ihr un-
veräußerliches Vermögen vorgestellt, das sowohl der Sünde als auch dem
Gnadengeschehen im Sinne eines Aktes der „Zustimmung“ zugrunde liegt,

18 Diese Antinomie hat gerade Kant, auf den sich die besagten Freiheitstheoretiker mit Verve
beziehen, betont, nämlich dort, wo er das radikale Böse bestimmt und die Frage stellt,
wie ein radikal verderbter Wille zu einem guten Willen werden kann, wenn denn gilt, dass
der Grund des Willens, aus dem heraus sich diese Umwandlung zu vollziehen hätte, radi-
kal verderbt ist. Vgl. Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Ver-
nunft, Akademie-Ausgabe, Bd. VI, bes. 44–53. 

19 Thomas Pröpper: Erlösungsglaube, 184. 



57 und dieses Och dazu als „ursprüngliche Selbstbestimmung” behauptet, aufT
die der SOZUSARETNN eweils MNEeUu zurückkommen kann, dann Ist AUS

evangelischer 1C weder das Interesse der Erbsundenlehre aANSECMESSEN
aufgenommen, we1l direkt Ooder wenigstens Nndıre behauptet wird, der
natürliche ONNe sich auch die un entscheiden und habe
auch Tortwähren: das ermögen dazu. Och auch wird dadurch der e Val-

gelischen (‚nadenlehre und onl auch Nıcht der katholischen, zumındest
nicht 1n ihrer augustinischen Fassung entsprochen. enn die Na wird
dann 1Ur als 1n Gnadenangebot, gleichsam als verstanden, dem
zugestimmt wird, nicht aber als der Konstitutionsgrund wahrer reiheit,
als welcher S1E edacht werden MNuUuss

Da die esagten Konsequenzen Tüur evangelische Theologie Nıcht Lag
bar und auch innerkatholisch nicht unumstritten sind,““ E1 das dahıinter
SsTeNEeNde Interesse Och eigens berücksichtigt, dass nämlich die personale
eignung der Nade Uurc den Einzelnen 1M Vollzug des aubens e_
Sagt werden soll enn wird unterstellt, dass dies 1n der lutherischen Va-
Mante der Gnadentheologie nicht der Fall sel, ler vielmehr 1Ur e1nNe „AUS-
schaltung des ubjekts“ edacht werde.“ Aass WIr keine Baumstümpfe
SiNd, WIEe die Konkordienforme festhält, S1E VO  = irken des eiligen
(‚elstes 1M Sunder spricht,“ und „der Hiımmel nicht Iur die anse emacht
ist”, WIE er 1n de SErIVO AFOLEFFIO betont,“ S11 ler erinner ESs erTOr-
dert dies reilich, Tüur die innerevangelische (und nicht minder Iur die 1N-
nerkatholische]) Debhatte e1nNe Verhältnisbestimmung VOT göttlicher lwirk-
samkeit und personalem Dabeisein 1M Vollzug des auDens und der

AÜ) Gegenüber dieser Auffassung kann ann uch VON katholischer ‚£1{e der Pelagianismus-
vorwurf Thoben werden.
DIies unterstreicht ıuch Oberdorfer „als das e1bende Muotiv“ VON enkes Ausführungen.
„Denn 1Im Kern veht enke offenkundig darum, die personale Verantwortung, die
vertretbare Beteiligung des individuellen ubjekts 1Im 1C auf SEINE Kechtfertigung C1-
chern. gott DZW. 1TSIUS erscheint dementsprechend regelmäßig als der Ermöglicher, der
Hleter des eils, das das Subjekt dann annehmen und in SseINer Lebensführung Hbewäh:-
ren MUusS”; ern Oberdorfer: „Uhne uns”?, {S. AÄAnm. 11),

A Vgl Konkordienformel, Solida Declaratio, Art. IL, Bekenntnisschrilften der utherischen KIr-

A
che, O94 1; R7

1 030, 21
zx4 VWas Uurc die Rede VON der Konstitution der endlichen TeiNnel angedeutet 1ST. Damit 1st

zugegebenermaßen erst die Aufgabe umrissen, die e1ne Freihel  e0Tr1e AdUS evangelischer
IC dann uch konstruktiv eisten hat. Jene Aspekte problematisieren, die Tür e1Nne
solche Freihel  e0OT1e nIC überzeugen vermögen, 1st alur ANUur e1n erster, wenngleich
WIC.  ger chritt.

A einzZen yumente und erdikte, {S. AÄAnm. 11), 140
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und dieses noch dazu als „ursprüngliche Selbstbestimmung“ behauptet, auf
die der Wille sozusagen jeweils neu zurückkommen kann, dann ist aus
evangelischer Sicht weder das Interesse der Erbsündenlehre angemessen
aufgenommen, weil direkt oder wenigstens indirekt behauptet wird, der
natürliche Wille könne sich auch gegen die Sünde entscheiden und habe
auch fortwährend das Vermögen dazu. Noch auch wird dadurch der evan-
gelischen Gnadenlehre – und wohl auch nicht der katholischen, zumindest
nicht in ihrer augustinischen Fassung – entsprochen. Denn die Gnade wird
dann nur als ein Gnadenangebot, gleichsam als „Objekt“ verstanden, dem
zugestimmt wird, nicht aber als der Konstitutionsgrund wahrer Freiheit,
als welcher sie u. E. gedacht werden muss. 

Da die besagten Konsequenzen für evangelische Theologie nicht trag-
bar und auch innerkatholisch nicht unumstritten sind,20 sei das dahinter
stehende Interesse noch eigens berücksichtigt, dass nämlich die personale
Aneignung der Gnade durch den Einzelnen im Vollzug des Glaubens aus ge-
sagt werden soll. Denn es wird unterstellt, dass dies in der lutherischen Va-
riante der Gnadentheologie nicht der Fall sei, hier vielmehr nur eine „Aus-
schaltung des Subjekts“ gedacht werde.21 Dass wir keine Baumstümpfe
sind, wie die Konkordienformel festhält, wo sie vom Wirken des Heiligen
Geistes im Sünder spricht,22 und „der Himmel nicht für die Gänse gemacht
ist“, wie Luther in de servo arbitrio betont,23 sei hier erinnert. Es erfor-
dert dies freilich, für die innerevangelische (und nicht minder für die in-
nerkatholische) Debatte eine Verhältnisbestimmung von göttlicher Allwirk-
samkeit und personalem Dabeisein im Vollzug des Glaubens und der

20 Gegenüber dieser Auffassung kann dann auch von katholischer Seite der Pelagianismus-
vorwurf erhoben werden. 

21 Dies unterstreicht auch Oberdorfer „als das treibende Motiv“ von Menkes Ausführungen.
„Denn im Kern geht es Menke offenkundig darum, die personale Verantwortung, die un-
vertretbare Beteiligung des individuellen Subjekts im Blick auf seine Rechtfertigung zu si-
chern. Gott bzw. Christus erscheint dementsprechend regelmäßig als der Ermöglicher, der
Anbieter des Heils, das das Subjekt dann annehmen und in seiner Lebensführung bewäh-
ren muss“; Bernd Oberdorfer: „Ohne uns“?, a. a. O. (s. Anm. 11), 78.

22 Vgl. Konkordienformel, Solida Declaratio, Art. II, Bekenntnisschriften der lutherischen Kir-
che, 894 f; 897.

23 WA 18, 636, Z. 21.
24 Was durch die Rede von der Konstitution der endlichen Freiheit angedeutet ist. Damit ist

zugegebenermaßen erst die Aufgabe umrissen, die eine Freiheitstheorie aus evangelischer
Sicht dann auch konstruktiv zu leisten hat. Jene Aspekte zu problematisieren, die für eine
solche Freiheitstheorie nicht zu überzeugen vermögen, ist dafür nur ein erster, wenngleich
wichtiger Schritt. 

25 Karl-Heinz Menke: Argumente und Verdikte, a. a. O. (s. Anm. 11), 140.



Heiligung des christenmenschlichen Lebens denken,“ die Oohne die D3
ahme
e1Nes alur vorauszusetzenden „unbedingten Freiheitsvermögens“” AUS-
OMm und ohne VONN e1iner WIE Karl-Heinz en 1M SCNHIUSS Pröpn
DET Tormuliert In „selbstursprünglicher Freiheit““ des Geschöpfs etatlg-
ten Zustimmung ZUr Nade sprechen.

Ich halte diesen edanken nicht 1Ur AUS erbsunden- und gnadentheo-
retischen Gründen,“ Oondern auch deshalb Iur wen1g überzeugend, we1l
MIr SCHNON glaubensphänomenologisc betrachtet nicht einleuchtet. Ist
denn 1M 1C aufT den Glaubensvollzug und das Zum  lauben-Kommen
wirklich S dass gesagt werden kann, der natürliche ensch stimmt der
Nade und S11 auch Uurc die zuvorkommende Nade bedingt Zu?
Hat diese Auffassung phänomenologisc eıInNnen dem, WIEe sıch der
Glaube konstitulert we1iß und sich vollzieht? der Ist nicht vielmehr S
dass der Glaubende sich als VOT der Nnade Ergriffener vorfindet, sıch als
1n VOT der Nnade unverfügbar 1n den Glauben Eingeholter erfährtpe7
Und dann auch mi1t Paulus spricht: „Von ottes Na bın ich, W2S ich
bın  &b (1 Kor 15.10 „ZuUr Te1inel hat T1SLIUS uns T1STUS befreit“ (Gal
5,1) „Ich lebe, 1Un ahber ehbe nicht mehr ich, Oondern T1SLUS eht 1n
MIr  66 2,19) In diesem Fall ahber esteht die höhere uns der Verhält-
nisbestimmung VONN göttlicher Allwirksamkeit und endlicher Teinel
der wahren Te1inel des Christenmenschen willen! darin, dieses ottes
und Selbstverhältnis einzuholen und als die wahre Treinel des ubjekts

können.“

20 Da ich in den neuzeitlichen Freiheitstheorien einen anderen us cehe als die Krings-
Pröpper-Linie, überzeugt mMmich deren Freiheitskonzeption ıuch AdUS TIreiheitstheoretischen
(‚ründen N1IC wirklich.

AF Fkinen Versuch, diesen edanken 1Im SCNIUSS L uthers de 2IVO arbitfrio auszuleuch-
ten, hat /ürgen Werbick unternommen; vgl ders.‘ „Zur Tre1iNnel hat uns 1TSIUS hefreit“
(Gal D, 1) VWas 1 uthers Widerspruc Frasmus eiıner theologischen [ heorie der T@e1-
heit eule denken ibt, In: Tre1iNnel (‚ottes und der Menschen, Festschrift Ihomas Pröp
DET, ng Michael Böhnke, Kegensburg Z006, 41—-7/71

28 äahere Ausführungen dazu habe ich in den ÄAnm. 13 genannte eiträgen egeben.
w[5 gehen ıuch detaillierter auf die philosophischen Freiheitstheorien der Neuzelit und de
ren Interpretation e1n. Erst VOT diesem Hintergrun: WAarı ann ıuch e1Nne einlässige ÄuUS:
einandersetzung Mit der Position VON OMas Pröpper Iuühren. Diese 1st jedenfalls ieje
nıge Konzeption, welche die TIreiheitstheoretischen (‚rundannahmen in der katholischen
Theologie weltesten getrieben hat und in der olge die Allmacht (‚ottes ıuch entspre-
en! umbestimmt, l heißen, in hbestimmter VWeise ‚Zurücknimmt‘.
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Heiligung des christenmenschlichen Lebens zu denken,24 die ohne die An-
nahme 
eines dafür vorauszusetzenden „unbedingten Freiheitsvermögens“ aus-
kommt und ohne von einer – wie Karl-Heinz Menke im Anschluss an Pröp-
per formuliert – in „selbstursprünglicher Freiheit“25 des Geschöpfs getätig-
ten Zustimmung zur Gnade zu sprechen. 

Ich halte diesen Gedanken nicht nur aus erbsünden- und gnadentheo-
retischen Gründen,26 sondern auch deshalb für wenig überzeugend, weil er
mir schon glaubensphänomenologisch betrachtet nicht einleuchtet. Ist es
denn im Blick auf den Glaubensvollzug und das Zum-Glauben-Kommen
wirklich so, dass gesagt werden kann, der natürliche Mensch stimmt der
Gnade – und sei es auch durch die zuvorkommende Gnade bedingt – zu?
Hat diese Auffassung phänomenologisch einen Anhalt an dem, wie sich der
Glaube konstituiert weiß und sich vollzieht? Oder ist es nicht vielmehr so,
dass der Glaubende sich als von der Gnade Ergriffener vorfindet, sich als
ein von der Gnade unverfügbar in den Glauben Eingeholter erfährt?27 –
Und dann auch mit Paulus so spricht: „Von Gottes Gnade bin ich, was ich
bin“ (1 Kor 15.10). „Zur Freiheit hat Christus uns Christus befreit“ (Gal
5,1). „Ich lebe, nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in
mir“ (Gal 2,19). In diesem Fall aber besteht die höhere Kunst der Verhält-
nisbestimmung von göttlicher Allwirksamkeit und endlicher Freiheit – um
der wahren Freiheit des Christenmenschen willen! – darin, dieses Gottes-
und Selbstverhältnis einzuholen und es als die wahre Freiheit des Subjekts
aussagen zu können.28

26 Da ich in den neuzeitlichen Freiheitstheorien einen anderen Fokus sehe als die Krings-
Pröpper-Linie, überzeugt mich deren Freiheitskonzeption auch aus freiheitstheoretischen
Gründen nicht wirklich.

27 Einen Versuch, diesen Gedanken im Anschluss an Luthers de servo arbitrio auszuleuch-
ten, hat Jürgen Werbick unternommen; vgl. ders.: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“
(Gal 5, 1). Was Luthers Widerspruch gegen Erasmus einer theologischen Theorie der Frei-
heit heute zu denken gibt, in: Freiheit Gottes und der Menschen, Festschrift Thomas Pröp-
per, hg. v. Michael Böhnke, Regensburg 2006, 41–71.

28 Nähere Ausführungen dazu habe ich in den unter Anm. 13 genannten Beiträgen gegeben.
Sie gehen auch detaillierter auf die philosophischen Freiheitstheorien der Neuzeit und de-
ren Interpretation ein. Erst vor diesem Hintergrund wäre dann auch eine einlässige Aus-
einandersetzung mit der Position von Thomas Pröpper zu führen. Diese ist jedenfalls dieje-
nige Konzeption, welche die freiheitstheoretischen Grundannahmen in der katholischen
Theologie am weitesten getrieben hat und in der Folge die Allmacht Gottes auch entspre-
chend umbestimmt, will heißen, in bestimmter Weise ‚zurücknimmt‘.


